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Gemeindenachrichten

Hinweise zur Meldung defekter Straßenlaternen
Bei der Straßenbeleuchtung der Gemeinde Kressbronn a. B. 
kommt es leider immer wieder zu Ausfällen einzelner Straßen-
laternen oder ganzer Straßenzüge. Die Gemeinde ist darauf an-
gewiesen, dass aufmerksame Bürgerinnen und Bürger defekte 
Laternen melden. Unterhalten und gewartet wird die Straßen-
beleuchtung durch das Regionalwerk Bodensee. Dieses ist da-
her auch für die Behebung von Mängeln zuständig. 
Defekte Straßenlaternen können Sie entweder per E-Mail an 
strassenbeleuchtung@kressbronn.de oder telefonisch unter 
07542 9379 299 melden. Geben Sie hierbei bitte immer die an 
der Straßenlaterne angebrachte Nummer an, damit die genaue 
Laterne schnell bestimmt werden kann. Die Gemeinde Kress-
bronn a. B. bedankt sich für Ihre Mithilfe. 

Das neue Kressbronner Jahrbuch 2023 ist da
Auch das Kressbronner Jahrbuch 2023 informiert wieder mit 
zahlreichen Artikeln ausführlich und unterhaltsam über die Er-

eignisse des vergangenen Jahres. 
Themen, wie die Natur und Um-
welt, u. a. zum Kressbronner Kli-
maschutz, Modernisierungsmaß-
nahmen oder der Besuch in der 
Partnergemeinde Maîche berich-
ten über die Geschehnisse in der 
Gemeinde Kressbronn am Bo-
densee. Der 36. Band des Kress-
bronner Jahrbuchs ist ab sofort in 
der Buchhandlung Lesb@r und 
bei der Tourist-Information im 
Bahnhof zum Preis von 16,00 € 
erhältlich.

E I N L A D U N G 
 

Die Gemeinde Kressbronn a. B. lädt alle Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich zum 
traditionellen Neujahrsempfang 

 
am Donnerstag, 11. Januar 2024 

 um 19:00 Uhr in der Festhalle Kressbronn a. B. 
ein. 

 
Ich freue mich über Ihr Kommen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Daniel Enzensperger  

Bürgermeister 
 

 

 Amtlicher Teil

KRESSBRONNER 
JAHRBUCH
Band 36 · 2023
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Thema der Woche

Wie sehen Sie die von der 
Bundesregierung geplanten 
Verschärfungen für  
die Landwirtschaft? 
Die Landwirtschaft hat in Kress-
bronn a. B. eine lange Tradition. Sie 
ist nicht nur ein Wirtschaftszweig, 
sie sorgt für die Ernährung der Be-
völkerung und kümmert sich auch 
ganz besonders um die Landschafts-
pflege in der Gemeinde. Dass die 
Nahrungsmittelversorgung wich-
tig ist, braucht nicht näher erläutert 

werden. Gerade in unserem Ort machen die Sonderkulturen (z. 
B. Obst, Wein und Hopfen) das schöne Landschaftsbild aus und 
tragen zur Attraktivität unserer Gemeinde bei. Die noch ver-
bliebenen Viehbauern kümmern sich besonders um die Pflege 
der Wiesen und sorgen für eine erforderliche Mahd. Man stelle 
sich einmal vor, es gäbe niemanden, der sich darum kümmern 
würde. Alles würde verwildern und ungepflegt aussehen. Die 
Landwirtschaft hat in den letzten Jahren zunehmend immer 
mehr Einschränkungen bekommen. Einschränkungen, die die 
Bewirtschaftung der Flächen verteuert haben oder schwieriger 
machten. Dabei ist die Landwirtschaft ein Gewerbe, das ge-
nauso wirtschaftlich betrieben werden können muss wie alle 
anderen. Verdient ein Landwirt kein Geld mehr, lohnt sich die 
Betriebsfortführung nicht. Im Unterschied zu anderen Gewer-
bebetrieben spielt es aber für die Selbstversorgungssicherheit 
des Landes eine entscheidende Rolle, ob die Produkte hier er-
zeugt werden oder aus dem Ausland importiert werden müssen. 
Wir dürfen uns keinesfalls bei der Nahrungsmittelversorgung 
von anderen Ländern abhängig machen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat im November 2023 einen 
Nachtragshaushalt des Bundes für verfassungswidrig erklärt. 
Durch das Urteil brachen dem Bund Haushaltsmittel in Mil-
liardenhöhe weg. Die Bundesregierung versuchte diese Löcher 
nun vor allem durch höhere Abgaben und die Streichung von 
Zuschüssen zu schließen. Dabei plante sie unter anderem, die 
Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und 
die Bezuschussung beim Agrardiesel abzuschaffen. Die Kfz-
Steuerbefreiung gibt es bereits seit 1922. Damals wollte man 
nicht nur die deutsche Landwirtschaft bei neuen Investitionen 
unterstützen, sondern auch deren Wettbewerbsfähigkeit bei 
einem zunehmend aufkommenden Außenhandel erhalten. Es 
ging damals und es geht auch heute noch im Kern um Wett-
bewerbsfähigkeit. Und das muss man klarstellen, die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft ist stark gefähr-
det. Die Produktionskosten in unserem Land sind bei einem 
Mindestlohn von inzwischen 12,41 Euro pro Stunde und immer 
größeren Umwelt- und Dokumentationsauflagen sehr hoch. 
Gleichzeitig unterliegen landwirtschaftliche Erzeugnisse einem 
starken Preisdruck aus dem In- und Ausland. Aus dem Inland, 
weil die meisten Menschen für Lebensmittel nicht bereit sind, 
mehr zu zahlen. Aus dem Ausland, weil eben von dort billig 
produzierte, mit geringeren Löhnen und niedrigeren Umwelt-
auflagen erzeugte Waren importiert werden. Ohne jegliche 
Unterstützung oder zumindest bei den vielen gesetzlichen Ein-
schränkungen der deutschen Landwirtschaft, ist diese langfris-
tig nicht überlebensfähig. Das Höfe- und Betriebesterben zeigt 
seit Jahren eigentlich offenkundig, dass die Branche nicht mehr 
lukrativ ist. Die meisten machen es wahrscheinlich auch mehr 
aus Überzeugung, als des Geldes wegen. Der Verdienst steht 
bei den meisten Landwirten sowieso außerhalb jedes Verhält-
nisses zur Arbeitszeit. Da es sich ganz überwiegend um Selb-
ständige handelt, interessiert sich auch niemand für Ruhezeiten 
und Höchstarbeitszeiten. Nutztiere brauchen zum Beispiel eine 
rundum Versorgung, da kann man nicht mal schnell drei Wo-
chen Urlaub machen oder morgens länger ausschlafen.  
Aus meiner Sicht liegt es wegen der anfangs geschilderten wich-
tigen gesamtgesellschaftlichen Aufgaben der Landwirtschaft in 
der Verantwortung des Staates, diesen Wirtschaftszweig zu un-
terstützen und wettbewerbsfähig zu halten. Ob nun Kfz-Steuer-
befreiung, Bezuschussung von Biodiesel oder was auch immer, 
das spielt eigentlich keine große Rolle. Entscheidend ist, dass 
die Nahrungsmittelproduktion nach den von der Gesellschaft 
gesetzlich verordneten Umweltstandards auch wirtschaftlich 
betrieben werden kann. Dafür müssen wir meines Erachtens 
alle einstehen. Da sind die aktuellen Streichungspläne der Bun-
desregierung nicht nur ein schlechtes Zeichen, sondern kontra-
produktiv. Es ist daher verständlich, dass die Landwirte sich 
das nicht gefallen lassen wollen. 

 Amtlicher Teil
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Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage ge-
schlossen ist. Falls eine Beratung und Erörterung gewünscht 
ist, vereinbaren Sie bitte einen Termin.)
Lageplan:

Az.: 621.15 
 
  

Lageplan: 
 
Gemarkung: Kressbronn a. B. 
 

 
 
Lage: Das Plangebiet befindet sich am Bodenseeufer der Gemeinde Kressbronn a. B. zwischen 
dem westlich gelegenen Strandbad und der östlich gelegenen Bebauung des 
rechtsverbindlichen, vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Bodan Werft – Bereich 
Wohnen" und umfasst folgende Grundstücke mit den Fl.St.Nrn. 1755/1 (Teilfläche), 1773, 
1773/15 (Teilfläche) und 1847 (Teilfläche). Der nach Vermeidung und Minimierung 
verbleibende Ausgleichsbedarf in Höhe von 181.694 Ökopunkten wird auf den externen Fl.-
Nrn. 1827/26 und 1811/5 der Gemarkung Schomburg (Gemeinde Wangen i. Allgäu) 
ausgeglichen. Insgesamt können der Planung 181.697 Ökopunkte zugeordnet werden. Der 
Ausgleichsbedarf wird damit vollständig abgedeckt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der 
konkrete Zuschnitt der Fläche(n) im Laufe des Verfahrens noch ändern kann. 

Stand: 24.11.2023 
 
Verfahrensart: 
 
Regelverfahren 
 

Gemarkung: Kressbronn a. B.
Lage: Das Plangebiet befindet sich am Bodenseeufer der Ge-
meinde Kressbronn a. B. zwischen dem westlich gelegenen 
Strandbad und der östlich gelegenen Bebauung des rechts-
verbindlichen, vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Bodan 
Werft – Bereich Wohnen“ und umfasst folgende Grundstücke 
mit den Fl.St.Nrn. 1755/1 (Teilfläche), 1773, 1773/15 (Teilfläche) 
und 1847 (Teilfläche). Der nach Vermeidung und Minimie-
rung verbleibende Ausgleichsbedarf in Höhe von 181.694 Öko-
punkten wird auf den externen Fl.-Nrn. 1827/26 und 1811/5 der 
Gemarkung Schomburg (Gemeinde Wangen i. Allgäu) ausge-
glichen. Insgesamt können der Planung 181.697 Ökopunkte zu-
geordnet werden. Der Ausgleichsbedarf wird damit vollständig 
abgedeckt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der konkrete 
Zuschnitt der Fläche(n) im Laufe des Verfahrens noch ändern 
kann.
Stand: 24.11.2023

Verfahrensart:
Regelverfahren

Ziel und Zweck der Planung:
Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung 
einer sonstigen Sonderbaufläche „Hotel“ zur Neustrukturie-
rung der Restflächen des ehemaligen Betriebsareals der Bodan 
Werft. Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es der 
Gemeinde zukünftig nicht möglich, in diesem Bereich eine 
landschaftlich sensible und städtebaulich verträgliche Nutzung 
zu gewährleisten. Die Gemeinde ist darüber hinaus bemüht, 
auch langfristig attraktive touristische Angebote bereitzustel-
len und möchte auch zukünftig der hohen Nachfrage an Gäste-
betten und Tagungsflächen gerecht werden.

Umweltbezogene Informationen:
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung wird eine Umwelt-
prüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Im Rahmen der 
Begründung zum Entwurf wird ein Umweltbericht gem. § 2a 
Nr. 2 BauGB dargelegt.

Landesfamilienpass
Die neuen Gutscheinkarten 2024 für den Landesfamilienpass 
können ab sofort gegen Vorlage des Landesfamilienpasses beim 
Bürgerservice der Gemeinde Kressbronn a. B. abgeholt werden.
Eine Liste aller staatlichen Schlösser, Gärten und Museen in 
Baden-Württemberg, die mit dem Landesfamilienpass besucht 
werden können, sowie eine Liste der nicht staatlichen Anbieter 
ist auf der Homepage des Ministeriums für Arbeit und Integra-
tion, unter www.schloesser-und-gaerten.de 

Einen Landesfamilienpass können folgende Personen erhalten: 
– Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kin-

dern, die mit den Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben,
– Familien mit nur einem Elternteil (Alleinerziehende), die mit 

mindestens einem kindergeldberechtigten Kind in häusli-
cher Gemeinschaft leben,

– Familien, die mit mindestens einem kindergeldberechtigten 
schwer behinderten Kind mit mindestens 50 v. H. Erwerbs-
minderung in häuslicher Gemeinschaft leben, 

– Familien, die Hartz IV- bzw. kinderzuschlagsberichtigt sind 
und mit mindestens einem kindergeldberechtigten Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben,

– Familien, die wohngeldberichtigt sind und Familien, die 
Leistungen aus dem Asylbewerberleitungsgesetz (AsylbLG) 
erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher Ge-
meinschaft leben. 

Antragsberechtigte, die noch keinen Landesfamilienpass besit-
zen, können diesen beim Bürgerservice im Rathaus oder online 
beantragen. 

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Kressbronn 
am Bodensee über die Veröffentlichung des Bebauungs-
plans „Bodan-Werft – Bereich Hotel“ und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu (Veröffentlichung im Internet  
und öffentliche Auslegung des Planentwurfs)

Der Gemeinderat der Gemeinde Kressbronn a. B. hat in seiner 
Sitzung am 20. Dezember 2023 den Entwurf des Bebauungs-
planes „Bodan Werft - Bereich Hotel“ mit Begründung und ört-
lichen Bauvorschriften in der Fassung vom 24.11.2023 gebilligt 
und die Veröffentlichung im Internet gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 
24.11.2023 und die nach Einschätzung der Gemeinde wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men werden vom 12. Januar 2024 bis zum 13. Februar 2024 im 
Internet veröffentlicht. Die Unterlagen können unter der Inter-
netadresse https://www.kressbronn.de/politik-verwaltung/bau-
leitplanung/bebauungsplaene/bebauungsplaene-im-verfahren/ 
eingesehen werden. Zusätzlich als andere leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit liegt der Entwurf mit Begründung in der 
Fassung vom 24.11.2023 und die nach Einschätzung der Ge-
meinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen in der Zeit vom 12.01.2024 bis 13.02.2024 
im Rathaus der Gemeinde Kressbronn a. B. (Hauptstraße 19, 
88079 Kressbronn a. B.), Zimmer DH.H.20 während der allge-
meinen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus 
(Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses der 
Gemeinde Kressbronn a. B. sind Mo/Di/Do/Fr 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie Di 14.00 – 17.00 Uhr und Do 14.00 – 18.00 Uhr. Beachten 
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tes, Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeits(vor)prüfung, 
einer Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung und einer Biotop-
eingriffsgenehmigung, Erhalt der Baumreihe, Ergänzung 
des artenschutzrechtlichen Gutachtens und bedarfsweise 
Durchführung weiterer Kartierungen sowie Untersuchung 
der Lärmimmissionen in Richtung der umliegenden Wohn-
bebauung).

–   Schriftliche Stellungnahmen zur frühzeitigen Behördenun-
terrichtung gem. § 4 Abs. 1 BauGB von Januar 2018 mit um-
weltbezogenen Stellungnahmen des Regierungspräsidiums 
Tübingen (zur Lage innerhalb eines Regionalen Grünzuges, 
Regionalplanfortschreibung, zur Lage in einem Hochwas-
serschutzgebiet und einem FFH-Gebiet, Anmerkungen zum 
Artenschutzgutachten des Büros Sieber, Erfordernis einer 
FHH-Verträglichkeits(vor)prüfung und dem Vorkommen 
von Hyophila involuta im Umfeld der Planung), des Lan-
desamtes für Denkmalpflege (zum angrenzenden Kultur-
denkmal „Bodanwerft“ und zu möglichen archäologischen 
Funden), des BUND Naturschutz, Ortsverband Kressbronn 
(zur Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes, Regiona-
len Grünzuges, FFH-Gebietes und des Biotopes entlang des 
Nonnenbachs, Freihaltung des Uferbereiches und Wieder-
herstellung der Bodenseelandschaft) sowie des Landratsam-
tes Bodenseekreis (zu den Lärmimmissionen aus dem Hotel 
und aus Richtung des Strandbads).

–   Schriftliche Stellungnahmen zur erneuten frühzeitigen Be-
hördenunterrichtung gem. § 4 Abs. 1 BauGB von April und 
Mai 2020 mit umweltbezogenen Stellungnahmen des Regie-
rungspräsidiums Tübingen (zu den betroffenen Zielen der 
Raumordnung: Landesentwicklungsplan (Entwicklung und 
Freihaltung Bodenseeufer), Bodenseeuferplan (Zulässig-
keit von Vorhaben am Ufer), Regionalplan (Lage innerhalb 
eines Regionalen Grünzuges), zum Gewässerrandstreifen, 
Lage innerhalb eines Überschwemmungsgebietes, Vorgabe 
der §§ 78ff WHG, Sicht- und Wanderbarrieren durch die Pla-
nung, Umfang und Maßnahmen des artenschutzrechtlichen 
Gutachtens, Vorkehrungen bei Baumaßnahmen im Bereich 
des Nonnenbachs und Schutz der FFH-Fischvorkommen im 
Nonnenbach, Erhaltung des Gehölzsaums am Nonnenbach 
sowie schadlose Ableitung von Niederschlagswasser im 
Bereich der Stellplätze), des Regionalverbandes Bodensee-
Oberschwaben (zur Lage innerhalb des Regionalen Grünzu-
ges, Fortschreibung des Regionalplanes, Lage innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes sowie Plansatz 6.2.4 des Landes-
entwicklungsplanes), des Landesamtes für Denkmalpflege 
(zum angrenzenden Kulturdenkmal „Bodanwerft“ und zu 
möglichen archäologischen Funden), des BUND, Ortsver-
band Kressbronn (zur Betroffenheit von Landschaftsschutz-
gebiet, Regionalem Grünzug, FFH-Gebiet und dem Biotop 
entlang des Nonnenbachs, zum Hochwasserschutz, arten-
schutzrechtlichen Gutachten, Flächenverbrauch, Schutz des 
Kleinklimas und Arten, Freihaltung des Uferbereiches und 
Wiederherstellung der Bodenseelandschaft) sowie des Land-
ratsamtes Bodenseekreis (zu den Themenfeldern Verfahrens-
wahl, Durchführung einer UVP-Vorprüfung, Lage innerhalb 
des Landschaftsschutzgebietes und des FFH-Gebietes, Erfor-
dernis einer FFH-Verträglichkeitsvorprüfung, Berücksichti-
gung von Summationswirkungen, Betroffenheit von Bioto-
pen, Ergänzungen des artenschutzrechtlichen Gutachtens, 
Erfordernis weiterer artenschutzrechtlicher Untersuchungen, 
Thematisierung des Nachtkerzenschwärmers, Maßnahmen 
zum Insektenschutz, Behandlung von Niederschlagswasser, 
Lage innerhalb eines Überschwemmungsgebietes und Hoch-
wasserschutzmaßnahmen, Gewässerrandstreifen, Erforder-

Aufgrund einer Bettanzahl von jeweils insgesamt 100 bis we-
niger als 300 oder einer Gästezimmeranzahl von jeweils ins-
gesamt 80 bis weniger als 200, wurde gem. Anlage 1, Ziffer 
18.1.2 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetztes (UVPG) 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 Abs. 1 S. 
1 UVPG durchgeführt.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen  
sind verfügbar und werden mit ausgelegt:
–   Umweltbericht in der Fassung vom 24.11.2023 (Ausführungen 

zu den Themen: Beschreibung der Ziele des Umweltschutzes 
aus anderen Planungen, die sich auf den Planbereich bezie-
hen (Regionalplan; Flächennutzungsplan; Natura 2000-Ge-
biete; weitere Schutzgebiete/Biotope); Beschreibung und 
Bewertung der Umweltauswirkungen auf der Grundlage der 
Umweltprüfung; darin die Bestandsaufnahme sowie Prog-
nose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-
Durchführung bzw. Durchführung der Planung und deren 
Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Arten und Le-
bensräume; Biologische Vielfalt; Boden, Geologie; Wasser; 
Wasserwirtschaft, Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen 
Luftqualität; Landschaftsbild; Mensch, Kulturgüter und Er-
neuerbare Energien sowie eine Beschreibung der Wechsel-
wirkungen zwischen den zuvor genannten Schutzgütern. 
Bewertung bei Durchführung der Planung von Wasserwirt-
schaft; Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterun-
gen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung 
von Belästigungen; Abfälle und ihre Beseitigung und Ver-
wertung; eingesetzte Techniken und Stoffe; menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt; Erneuerbare 
Energien. Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich der Auswirkungen/Ab-
arbeitung der Eingriffsregelung. Beschreibung anderweiti-
ger Planungsmöglichkeiten und der erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen, die auf Grund der Anfälligkeit der nach dem 
Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 
oder Katastrophen zu erwarten sind. Beschreibung der ge-
planten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Aus-
wirkungen auf die Umwelt bei Durchführung der Planung).

–   Ergebnisvermerk des Termins zur frühzeitigen Behörden-
unterrichtung gem. § 4 Abs. 1 BauGB am 01.02.2018 im Rat-
haus Kressbronn a. B. (ergänzter Vermerk vom 08.03.2018) 
mit umweltbezogenen Stellungnahmen des Regierungs-
präsidiums Tübingen (zur Lage innerhalb eines Regionalen 
Grünzuges, Regionalplanfortschreibung, zur Lage in einem 
Überschwemmungsgebiet und einem FFH-Gebiet, Anmer-
kungen zum Artenschutzgutachten des Büros Sieber, Er-
fordernis einer FFH-Verträglichkeits(vor)prüfung und dem 
Vorkommen von Hyophila involuta im Umfeld der Planung), 
des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben (Betrof-
fenheit des Regionalen Grünzuges und Fortschreibung des 
Regionalplanes, Freihaltung des Uferbereiches im Sinne des 
Landesentwicklungsplanes und zum Bodenseeuferplan), des 
Landesamtes für Denkmalpflege (zum angrenzenden Kultur-
denkmal „Bodanwerft“ und zu möglichen archäologischen 
Funden), des BUND Naturschutz, Ortsverband Kressbronn 
(zur Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes, Regiona-
len Grünzuges, FFH-Gebietes und des Biotopes entlang des 
Nonnenbachs, Freihaltung des Uferbereiches und Wieder-
herstellung der Bodenseelandschaft) und des Landratsam-
tes Bodenseekreis (zu Verfahrenswahl, Auswirkungen auf 
das Grundwasser, Eingriffe im Bereich des Nonnenbachs, 
Erfordernis eines Altlastenmanagements, Zugänglichkeit 
des Uferbereiches des Bodensees, Durchgrünung des süd-
lichen Bereiches, Änderung des Landschaftsschutzgebie-
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tion und zum erhöhten Verkehrsaufkommen) und der Hand-
werkskammer Ulm (zur schalltechnischen Untersuchung, zu 
notwendigen Schutzmaßnahmen innerhalb des Plangebietes 
und zum einschränkungslosen Erhalt für den Fortbestand der 
unmittelbar angrenzenden, ansässigen Betriebe).

–   Schriftliche Stellungnahmen zur zweiten förmlichen Betei-
ligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 2 BauGB mit umweltbezogenen Stellungnahmen des 
Regierungspräsidiums Freiburg, Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau (zu geotechnischen Hinweisen), des 
Regierungspräsidiums Tübingen (zu den berührten Zielen der 
Raumordnung im Kontext der sensiblen und raumordnerisch 
kritischen Lage des Vorhabens direkt am Bodenseeufer, zur 
Beachtlichkeit der Festlegungen im Regionalplan Bodensee-
Oberschwaben (1996) bis zur Verbindlichkeit der Gesamt-
fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben, 
zur fischereilichen Betroffenheit, zum Hochwasserschutz 
und zum Naturschutz), des Landratsamtes Bodenseekreis 
(zu den Belangen des Planungsrechts, zu den Belangen des 
Natur- und Landschaftsschutzes, zum Biotopschutz, zum 
Artenschutz, zum Vogelschutz, zu Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen, zur FFH-Verträglichkeitsprüfung, 
zur Abarbeitung der Summationswirkungen, zur Zuordnung 
und Sicherung von Kompensationsflächen, zur UVP-Vor-
prüfung, zu den Belangen des Wasser- und Bodenschutzes 
und zu den Belange des Immissionsschutzes), des Landrats-
amtes Bodenseekreis, Untere Naturschutzbehörde (zu den 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und deren Sicherung), 
des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. 
(BUND), Ortsverband Kressbronn und des Naturschutzbund 
Deutschland (NABU), NABU Langenargen e. V. (zur Unver-
einbarkeit der Planung mit den Vorgaben der Raumordnung, 
des Naturschutzgesetzes, des FFH-Schutzgebietes und des 
Hochwasserschutzes, zu bereits erfolgten Arbeiten im Plan-
gebiet (Gebäudeabriss, Bodenaushub) und zu vermuteten ar-
tenschutzrechtlichen Verstoßen in diesem Zusammenhang) 
und des Bündnis 90/Die Grünen, Ortsverband Kressbronn/
Eriskirch (zu bereits erfolgten Arbeiten im Plangebiet (Ge-
bäudeabriss, Bodenaushub), zu Annahmen im Artenschutz-
gutachten, zur Unvollständigkeit des Hochwasserschutzgut-
achtens und zur Verkehrsuntersuchung).

–   Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 Abs. 1 
S. 1 UVPG der Sieber Consult GmbH in der Fassung vom 
01.12.2021 zum Bebauungsplan „Bodan Werft - Bereich 
Hotel“ (gem. Anlage 1, Ziffer 18.1.2 des Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetztes (UVPG): aufgrund einer Bettanzahl 
von jeweils insgesamt 100 bis weniger als 300 oder einer 
Gästezimmeranzahl von jeweils insgesamt 80 bis weniger 
als 200).

–   Artenschutzrechtliches Fachgutachten der Sieber Consult 
GmbH in der Fassung vom 14.09.2023 (zum Vorkommen ge-
schützter Tierarten innerhalb des Plangebietes und notwendi-
gen artenschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men).

–   FFH-Verträglichkeitsprüfung der Sieber Consult GmbH in 
der Fassung vom 24.11.2023 (zu den Auswirkungen der ge-
planten Bebauung auf das im Bereich des Vorhabens liegende 
FFH-Gebiet „Bodenseeuferlandschaft östlich Friedrichsha-
fen“ (Nr. 8423-341), insbesondere unter Berücksichtigung der 
Wirkfaktoren Licht und andere optische Emissionen, Lärm, 
Eintrag von Luftschadstoffen sowie Wassereinleitungen).

–   Umnutzung der Bodan-Werft, Kressbronn Grundwasser-
monitoring Schadstoffuntersuchungen – 4. Grundwasser-

nis einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die Überquerung 
des Nonnenbachs, Erhalt der Baumreihe, Altlastensanierung, 
Hinweise zum Grundwasserschutz, Erfordernis einer Schall-
ausbreitungsberechnung und Vermeidung der Verbreitung 
der Feuerbrandkrankheit).

–   Schriftliche Stellungnahmen zur ersten förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB mit umwelt-
bezogenen Stellungnahmen aus der Bürgerschaft (zur Fort-
schreibung des Regionalplans, zum Tourismusgutachten, 
zur Berücksichtigung von Klimaschutz und Intertemporaler 
Freiheitssicherung, zur Berücksichtigung des Klimaschutz-
gesetzes Baden-Württembergs, zum Frischluftaustausch, zu 
möglichen Gesundheitsbeeinträchtigung der Anwohner, zum 
Klimagutachten Regionalplan, zum Hochwasserschutz-Ge-
samtkonzept und zur Zunahme der verkehrlichen Belastung).

–   Schriftliche Stellungnahmen zur ersten förmlichen Beteili-
gung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 2 BauGB mit umweltbezogenen Stellungnahmen des 
Regierungspräsidiums Tübingen (zu den berührten Zielen 
der Raumordnung im Kontext der sensiblen und raumord-
nerisch kritischen Lage des Vorhabens direkt am Bodensee-
ufer, zur Beachtlichkeit der Festlegungen im Regionalplan 
Bodensee-Oberschwaben (1996) bis zur Verbindlichkeit der 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Bodensee-Ober-
schwaben, zur fischereilichen Betroffenheit, zum Hochwas-
serschutz und zum Naturschutz), des Regierungspräsidiums 
Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(zu geotechnischen Hinweisen), des Landratsamtes Boden-
seekreis (zu den Belangen des Planungsrechts, zu den Belan-
gen des Natur- und Landschaftsschutzes, zum Biotopschutz, 
zum Artenschutz, zum Vogelschutz, zu Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen, zur FFH-Verträglichkeitsprü-
fung, zur Abarbeitung der Summationswirkungen, zur Zu-
ordnung und Sicherung von Kompensationsflächen, zu den 
Belangen des Wasser- und Bodenschutzes, zur Stärke der 
Überdeckung der vorgesehenen Tiefgarage mit durchwur-
zelungsfähigem Boden, zu den festgesetzten Pflanzlisten, 
zu weiteren artenschutzrechtlichen Untersuchungen, zum 
Änderungsverfahren des Landschaftsschutzgebietes, zu den 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild, zu verunreinigtem 
Bodenmaterial, zum Grundwasserschutz, zum Hochwasser-
schutz, zur Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaub-
nis, zu den Belangen des Abfallrechts, zu den Belangen des 
Immissionsschutzes und zu den Belangen der Landwirt-
schaft), des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
e. V. (BUND), Ortsverband Kressbronn (zur Teilaufhebung 
des Landschaftsschutzgebietes, zur Änderung des Grünzu-
ges, zur Betroffenheit des FFH-Gebietes, zur Prüfung von 
Summationswirkungen, zum Artenschutz, zum Hochwas-
serschutz, zum Bedarf, zur Notwendigkeit einer allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls, zum Artenschutzgutachten, zum 
Biotopschutz und zur Biotopvernetzung und zur alternativen 
Nutzung des Plangebietes als naturnah gestaltete Freihaltef-
läche), des Naturschutzbund Deutschland (NABU) Langen-
argen e. V (zum Klimawandel, zum Artensterben, zum Ver-
lust an Biodiversität, zum Biotopschutz, zur Betroffenheit des 
FFH-Gebietes, zu Populationen von gefährdeten und streng 
geschützte Arten, zu den Zielen der Raumordnung, zur Lage 
innerhalb hochwassergefährdeter Flächen, zur Suche nach 
alternativen Planungsstandorten, zur Darstellung der festge-
setzten Überschwemmungsgebiete, zur durchgeführten Ent-
wässerungsplanung, zu den Vorgaben der Raumplanung, zur 
Bewertung des Hochwassergutachtens, zur Betroffenheit ge-
schützter Biotope, zu erheblichen Verlusten der Vogelpopula-
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in Bezug auf die Änderungen oder Ergänzungen und ihre mög-
lichen Auswirkungen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
wird.
Diese sind im Einzelnen:
–   Aktualisierung der Rechtsgrundlagen unter Ziffer 1 und im 

Satzungstext
–   Ergänzung der Festsetzung zu Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft unter 
Ziffer 2.17

–   Streichung der Ausnahme einer Dachbegrünung auf Dach-
flächen für Photovoltaik- und Solaranlagen unter Ziffer 2.23

–   Streichung des Rundblättrigen Baumwürgers „Celastrus or-
biculatus“ aus der Pflanzliste zur Fassadenbegrünung unter 
Ziffer 2.24

–   Ergänzung der Festsetzung zur Pflanzbindung unter Ziffer 
2.25

–   Überarbeitung der Zuordnung von Flächen und/oder Maß-
nahmen zum Ausgleich unter Ziffer 3

–   Ergänzung der nachrichtlichen Darstellung der festgesetzten 
Überschwemmungsflächen für hundertjährige Hochwasser-
ereignisse (HQ100) des Nonnenbachs unter Ziffer 5.3

–   Nachrichtliche Darstellung der festgesetzten Überschwem-
mungsflächen für hundertjährige Hochwasserereignisse 
(HQ100) des Bodensees unter Ziffer 5.5 und in der Plan-
zeichnung

–   Ergänzung des Hinweises zum Vogelschutz unter Ziffer 6.9
–   Ergänzung des Hinweises zum Brandschutz unter Ziffer 6.19
–   Aufnahme eines Hinweises zum Hochwasserschutz unter 

Ziffer 6.20
–   Überarbeitung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung unter 

Ziffer 9.2.4.18 ff.
–   Ergänzung der Begründung
Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten er-
folgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) 
i. V. m. § 3 BauGB und dem LDSG. Sofern Sie Ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mit-
teilung über das Ergebnis der Prüfung.
Kressbronn a. B., 21. Dezember 2023
gez. Daniel Enzensperger
Bürgermeister

untersuchung Mai 2012“ von INGEO Mayle & Zimmer-
mann Partnerschaft vom 15.06.2012 (zur Einführung und 
Veranlassung, zur Vorgehensweise, zur Stichtagsmessung 
und Grundwasserfließrichtung, zu den Ergebnissen der che-
mischen Untersuchungen, zur Bewertung und zur weiteren 
Vorgehensweise).

–   Berechnungen Hochwasserstand/ -abfluss Bauvorhaben Bo-
dan Werft - Bereich Hotel in Kressbronn a. B. der Fugro 
Germany Land GmbH in der Fassung vom 09.11.2023 (zu 
Grundlagen, zu Hydrologie und Randbedingungen, zur Ak-
tualisierung des 2D-Strömungsmodells/ Aktualisierung des 
Terrains, zur hydraulischen Modellierung, zum Verschnitt 
des HQ100-Wasserstands des Bodensees mit dem Gelände-
modell und zur Retentionsraumbilanzierung durch die ge-
planten Änderungen im Bereich des Bodan-Hotels).

–   Hotelstandortprüfung, Gemeinde Kressbronn, Schwäbischer 
Bodensee. Überarbeitete und ergänzte Version durch Prof. 
Dr. Heinrich R. Lang und Diplom-Betriebswirt Bertram 
Dorner in der Fassung vom November 2021 (zu Aussagen im 
touristischen Zukunftskonzept zum Schwäbischen Boden-
see bezüglich der Hotellerie mit Berücksichtigung relevanter 
Aussagen zu Gastronomie-, Wellness- und Tagungseinrich-
tungen und zur Standortdiskussion).

–   Kurzbericht über die Begehung des Geländes der Bodanwerft 
Kressbronn (und Umgebung) zur Erfassung von Vorkommen 
der FFH-Moosart Orthotrichum rogeri am 23.8.2016 (zur Er-
fassung von Vorkommen der FFH-Art Orthotrichum rogeri).

–   Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Bodan 
Werft - Bereich Hotel“ der Sieber Consult GmbH in der Fas-
sung vom 30.11.2023 (zu den Gewerbelärmemissionen (An-
lieferung, Parknutzung, Nutzung der Freiflächen) aus dem 
Plangebiet in die Umgebung und den Freizeitlärmimmissio-
nen aus dem Strandbad und den notwendigen Schutzmaß-
nahmen innerhalb des Plangebietes).

–   Überarbeitetes Verkehrsgutachten der BERNARD Gruppe 
„Verkehrsuntersuchung Bodanstraße – Seestraße“ in der Fas-
sung vom 03.12.2021 (zu KfZ-Neuverkehrsaufkommen, zur 
verkehrlichen Situation im Bereich des Hotels zu konzeptio-
nellen Ansätzen).

Hinweis: 
Die einschlägigen DIN-Normen, auf denen in den Festsetzun-
gen verwiesen wird, stehen bei der Gemeinde Kressbronn a. 
B. (Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn a. B.) im Rahmen der 
förmlichen Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB zur Einsicht 
zur Verfügung.
Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist abgegeben werden. Stellungnahmen sollen elektro-
nisch übermittelt werden (thomas.feick@kressbronn.de), kön-
nen bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. 
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 5 BauGB bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.
Parallel mit der Veröffentlichung findet die erneute Einholung 
der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB auf Grund von § 4a Abs. 
2 BauGB statt. 
Da es sich um eine erneute Veröffentlichung des Entwurfes 
handelt wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4a Abs. 3 BauGB 

Schwimm mal wieder...
... im Hallenbad Kressbronn a. B.

Öffnungszeiten:
Dienstag:  09:45 – 11:00 Uhr und 17:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch:  15:00 – 21:00 Uhr (Familien- und Senioren-Badetag)

Donnerstag:  09:45 – 11:00 Uhr und 16:00 – 20:00 Uhr
Freitag:  16:00 – 19:00 Uhr
Samstag:  09:00 – 12:00 Uhr (nur von Oktober bis April)
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Baubeschluss zur Erweiterung des  
Parkschulzentrums gefasst
Die Gemeinde Kressbronn a. B. beabsichtigt neben der derzeiti-
gen Modernisierung und Sanierung des Bestandsgebäudes eine 
bauliche Weiterentwicklung des Bildungszentrums Parkschule. 
Das Gebäude soll um weitere Klassen- und Differenzierungs-
räume, vor allem für das Sonderpädagogische Bildungs- und 
Beratungszentrum (SBBZ) und die Werkrealschule, ergänzt 
werden. Im SBBZ erhalten Kinder und Jugendliche, die einen 
besonderen Förderbedarf im Bereich Lernen haben, ein indivi-
duell abgestimmtes Unterrichts- und Bildungsangebot. Dadurch 
kann den Schülerinnen und Schülern eine größtmögliche Auf-
merksamkeit gegeben und Teilhabe ermöglicht werden. Nach 
einem Gemeinderatsbeschluss vom Februar 2020 hat das Re-
gierungspräsidium der Erweiterung des Sonderpädagogischen 
Bildungszentrums (SBBZ) bis zur Klassenstufe 9 zugestimmt. 
Bisher wurden die Schülerinnen und Schüler nur bis Klasse 
sechs unterrichtet und mussten dann die Schule wechseln. 
Durch die Ergänzung der Schule um weitere Klassen- und Dif-
ferenzierungsräume im SBBZ werden weitere Klassenzimmer 
benötigt. Geplant ist ein Erweiterungsbau, der den Raummangel 
abdecken soll. Dadurch wird gewährleistet, dass die Schülerin-
nen und Schüler, aber auch die Lehrerschaft genügend Räume 
haben, um den Schulalltag zu gestalten. Die aktuelle Planung 
des Erweiterungsbaus sieht eine Schaffung von 1.161,79 m2 Pro-
grammfläche vor. Mit der Planung liegt man in dem ermittelten 
und somit auch förderfähigen Fehlbedarf an Programmfläche 
des Regierungspräsidiums Tübingens. Für den Erweiterungs-
bau rechnet die Gemeinde mit Kosten in Höhe von ca. 9 Mio. 
Euro, vom Land wird eine Förderung in Höhe von 2,9 Mio. Euro 
aus der Schulbauförderung und 0,5 Mio. Euro aus dem Aus-
gleichstock erwartet. Die Gemeinde geht davon aus, dass über 
den Förderantrag bis Ende 2024 entschieden wird. Rechnet man 
mit einer Bauzeit von ca. zwei Jahren, könnte der Erweiterungs-
bau im Schuljahr 2028/2029 in Betrieb genommen werden. Der 
Gemeinderat hat den Beschluss einstimmig gefasst.

Bauleistungen für Kinder- und Familienzentrum 
sowie Wohnhaus mit Gewerbeeinheit  
im Umfang von 7,4 Mio. Euro vergeben
Die Gemeinde baut im neuen Baugebiet Bachtobel ein Kinder- 
und Familienzentrum mit fünfgruppiger Kinderbetreuungsein-
richtung, Familientreff, Gemeindearchiv und zwölf kommu-
nalen Mietwohnungen. Direkt daneben soll ein kommunales 
Mietwohngebäude mit fünfzehn Mietwohnungen und einer 
kleinen Gewerbeeinheit entstehen. Für beide Gebäude werden 
die Bauleistungen gemeinsam ausgeschrieben. Die Gemeinde 
erhofft sich dadurch Kosteneinsparungen und Synergien beim 
Bau. Ausgeschrieben wurden nun die Gewerke Rohbau, Auf-
zug, Sanitär, Elektro, Heizung und Lüftung bei einer Kosten-
berechnung von 8,5 Mio. Euro. Die Submission ergab Angebote 
im Umfang von 7,4 Mio. Euro, womit die Vergabe rund 1,1 Mio. 
Euro hinter der Kostenberechnung zurückbleibt. Bürgermeister 
Daniel Enzensperger betonte in der Sitzung, dass der zeitglei-
che Bau beider Gebäude die richtige Entscheidung gewesen sei. 
Der Gemeinderat hat die Bauleistung einstimmig vergeben.

Gemeinderat hat Dienstleistungen zur Umstellung 
auf LED-Straßenbeleuchtung vergeben
Die Gemeinde Kressbronn a. B. hat bereits über 50 % der Stra-
ßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Die restlichen Straßenbe-
leuchtungen sollen im Laufe des kommenden Jahres auf LED 

Aus dem Gemeinderat

Dritte Auslegung und Veröffentlichung  
für den Bebauungsplan „Bodan-Werft –  
Bereich Hotel“ beschlossen
Zwischen dem heutigen Bodan-Areal und dem Naturstrandbad 
soll ein Hotel entstehen. Im Jahr 2016 wurde dazu ein Bebau-
ungsplanverfahren eingeleitet. Nach mehreren Entwürfen hat 
man sich zwischenzeitlich darauf geeinigt, einen Angebots-
bebauungsplan für ein Hotel vorzusehen. In den letzten Jah-
ren mussten Verfahrenshindernisse ausgeräumt und weitere 
Planungsgrundlagen geschaffen werden, weshalb man bei dem 
Projekt nicht vorankam. Im Rahmen der 2. Auslegung hatte ins-
besondere das Regierungspräsidium Tübingen den Abschluss 
eines raumordnerischen Vertrages gefordert, der eine Hotel-
bebauung für Tourismuszwecke sicherstellen sollte. Regie-
rungspräsidium und Investor haben diesen Vertrag inzwischen 
unterzeichnet. Der Gemeinderat hatte nun in der Sitzung am 
20. Dezember über seine Zustimmung zum raumordnerischen 
Vertrag sowie die 3. Auslegung und Veröffentlichung des Plan-
entwurfs zu beraten. Der Gemeinderat betonte, dass dort aus-
schließlich ein Hotel entstehen solle und keine andere Nutzung 
vorgesehen sei. Bürgermeister Enzensperger informierte, dass 
für eine anderweitige Nutzung eine Änderung des Bebauungs-
plans notwendig sei und hierzu die Gemeinde, das Landratsamt 
und das Regierungspräsidium die Zustimmung erteilen müss-
ten. Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat mehr-
heitlich dem Vertrag und der 3. Auslegung zu. 

Regionalwerk berichtet über Jahresergebnisse 
2022 – Gesellschaftsvertrag wird geändert
Die Gemeinde Kressbronn a. B. ist mit 8 % am Regionalwerk 
Bodensee beteiligt. Aus diesem Grund muss der Gemeinderat 
den Jahresabschlüssen und der Gewinnverwendung zustim-
men. In der letzten Gemeinderatssitzung präsentierte die Ge-
schäftsführung des Regionalwerks daher die Jahresergebnisse 
für 2022. Bei Gesamtgewinnen von 2,5 Mio. Euro entfällt auf 
die Gemeinde ein Betrag von 204.413,83 Euro, wovon jedoch 
nur 118.933,12 Euro ausgeschüttet und der Rest thesauriert 
wird, also im Unternehmen verbleibt. Neben der Gewinnver-
wendung hatte der Gemeinderat auch über eine Änderung des 
Gesellschaftsvertrages zu beraten. Dieser sollte insbesondere 
zur Einführung von Genussscheinen sowie zur Verbesserung 
der digitalen Gremienarbeit geändert werden. 
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ortes Kressbronn a. B. Man habe mit den Sanierungsarbeiten 
und dem Anbau künftig eine zeitgemäße Schule mit modernen 
Einrichtungsstandards. Jetzt sei die Schulleitung und die Leh-
rerschaft gefordert, die Schülerzahlen wieder auf den Stand frü-
herer Jahre zu bringen. Mit Sicht auf das Klimaschutzkonzept 
betonte Fehringer für die BWV-Fraktion, dass die Gemeinde 
in Sachen Klimaschutz mit gutem Vorbild vorangehe, es aber 
zu keiner Bevormundung der Bürgerinnen und Bürger kommen 
solle. Erfreulich sei, dass die Bauplätze im Baugebiet Bachtobel 
zu einem guten Teil an junge Familien vergeben werden konn-
ten. Diese Finanzmittel würden für die weiteren Entwicklungen 
im Baugebiet benötigt. Das Thema Flüchtlinge beleuchtet seine 
Fraktion kritisch. Fehringer betonte, dass in Sachen Zuwan-
derung ein Punkt erreicht sei, an dem die Kommunen an ihre 
Grenzen des Leistbaren stoßen. Es gehe nicht nur um die reine 
Unterbringung, sondern auch um die Integrationsarbeit und Be-
treuung der geflüchteten Menschen. Bund und Land müssten 
hier mehr unterstützen. Insgesamt stimme die BWV-Fraktion 
dem vorgelegten Haushalt 2024 zu.
Für die CDU-Fraktion betonte Karl Bentele, dass die momen-
tan unsicheren Zeiten hohe Verunsicherungen und Belastungen 
in der Bevölkerung bringen würden. Gleichzeitig zeigten die 
Steuereinnahmen der Gemeinde eine erstaunlich stabile Ent-
wicklung. Er ging auf die hohe Belastung durch die Personal-
kosten und die Schwierigkeit, qualifiziertes Personal zu finden, 
ein, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtun-
gen. Investitionen in die Schule und die Bauprojekte im neuen 
Baugebiet „Bachtobel“ seien ein wesentlicher Schwerpunkt im 
Haushalt 2024. Bei diesen hohen Investitionen müsse ein Au-
genmerk auf die Kreditaufnahmen gelegt werden. Die geplante 
Kreditaufnahme von 1,4 Mio. Euro solle vermieden werden. Da 
dürfe künftig das Wort „Sparen“ kein Fremdwort mehr sein. 
Schlussendlich setze der Haushalt 2024 jedoch die richtigen 
Schwerpunkte, nämlich in Schule, Bildung und Kinder sowie 
in die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum. Dies 
unterstütze seine Fraktion nachdrücklich.
Sabine Witzigmann, Bündnis 90/Die Grünen, war sich für ihre 
Fraktion sicher, dass die Investitionen im Bildungszentrum 
Parkschule eine wichtige Investition in die Bildung sei. Die 
neueste Pisa-Studie erinnere daran, dass die Grundkompeten-
zen der Kinder auf ein angemessenes Niveau gebracht werden 
müssten. Des Weiteren machte sie auf den spürbaren Klima-
wandel aufmerksam und forderte weitere Verbesserungen der 
Wohnsituation, die Umnutzung der Bodanstraße in eine Fahr-
radstraße und den Bau von weiteren Radwegen. Für das Klima-
schutzkonzept erwarte sie mehr Verbindlichkeit. Die geplanten 
Großinvestitionen im Baugebiet „Bachtobel“ seien für Kress-
bronn a. B. von großer Bedeutung. Die Schaffung von Wohn-
raum für junge Familien, bezahlbar und unter der Verwaltung 
der Gemeinde sei ein verlässlicher Weg, damit auch die Kinder 
in Kressbronn a. B. eine Heimat finden könnten. Ihre Fraktion 
stimme dem Haushalt 2024 für ein nachhaltiges und zukunfts-
fähiges Kressbronn a. B. zu.
Auch Martin Kolb, SPD, ging für seine Gruppierung auf den 
Haushalt und die allgemeine finanzielle Lage, den Fachkräfte-
mangel und die beschlossenen Projekte der Gemeinde Kress-
bronn a. B. ein. Erfreulich sei, dass Bauplätze in größerem 
Maße vergeben werden konnten und viele Kressbronner zum 
Zuge gekommen seien. Bei den Vergaben für die kommunalen 
Einrichtungen im Baugebiet „Bachtobel“ bleibe man erfreuli-
cherweise sogar unter der Kostenschätzung. Vielleicht zahle 
sich es aus, beim Bauen antizyklisch zu handeln. Die geplanten 
Ausgaben 2024 seien sinnvoll und führten zu verbesserten Be-
dingungen für Kinder und Jugendliche oder für die Erhaltung 

umgestellt werden. Insgesamt werden die Straßen und Plätze 
im Gemeindegebiet mit ca. 1.200 Leuchtpunkten ausgeleuchtet. 
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Vergabe 
der Dienstleistungen zur Montage von Mastaufsatzleuchten an 
die Firma Siteco GmbH aus Stuttgart ohne Gegenstimme zu-
gestimmt.

Gemeinde schafft einen Gabelstapler an
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Anschaf-
fung eines Gabelstaplers zugestimmt. Der Gabelstapler wird 
vom Bauhof für die regelmäßige Be- und Entladung größe-
rer Güter notwendig. Die Anschaffungskosten liegen bei ca. 
50.000 Euro. 

Gemeinderat verabschiedet  
einstimmig Haushalt 2024
Der Gemeinderat hat in der Dezember-Sitzung traditionell die 
Haushaltssatzung samt Haushaltsplan für das Folgejahr be-
schlossen. Im Jahr 2024 wird im Ergebnishaushalt mit einem 
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 28.307.600 Euro, 
ordentlichen Aufwendungen von 28.174.100 Euro und damit 
einem Überschuss aus der laufenden Verwaltung von 133.500 
Euro geplant. Im Finanzhaushalt stehen dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 
27.348.400 Euro Auszahlungen von 24.879.300 Euro gegen-
über. Es ergibt sich daher ein Zahlungsmittelüberschuss in 
Höhe von 2.469.100 Euro. Die Kreditermächtigung soll auf 1,4 
Mio. Euro festgesetzt werden. In der Investitionsplanung sind 
im Jahr 2024 2,9 Mio. Euro als erste Rate für das Kinder- und 
Familienzentrum vorgesehen. 500.000 Euro fallen als Finan-
zierungsanteil rechnerisch am neuen Kinder- und Familien-
zentrum zusätzlich auf das Gemeindearchiv. 450.000 Euro sind 
für den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Bildungszentrum 
Parkschule eingeplant. 200.000 Euro werden als Planungsrate 
für den Erweiterungsbau am Parkschulzentrum eingestellt. 
270.000 Euro sollen für die Anschaffung von Bauwagen für 
den neuen Naturkindergarten ausgegeben werden. 750.000 
Euro beträgt der kommunale Anteil an der Sanierung des 4. 
Bauabschnitts der Bodanstraße. Bei einem Kostenbudget von 
400.000 Euro ist im Jahr 2024 die Erweiterung und Moderni-
sierung des Bauernpfads angedacht. 125.000 Euro sollen in ein 
modernes Sirenenwarnsystem fließen.  
Bürgermeister Daniel Enzensperger ging in seiner Haushalts-
rede auf die allgemeine Lage ein. So würden Kriege nicht nur 
die Sicherheit bedrohen, sie seien auch eine Gefahr für den 
freien Handel und beeinträchtigten damit auch unmittelbar die 
Wirtschaft. Für die Gemeinde bedeute dies, dass die steuerstar-
ken Jahre vorbei seien. Bei den Projekten müssten Prioritäten 
gesetzt werden. Der Haushalt 2024 konzentriere sich daher auf 
das Wesentliche. Der Investitionsschwerpunkt liege wieder auf 
der Bildung, dem Thema, das aus seiner Sicht am wichtigsten 
sei. Gleichzeitig wolle die Gemeinde keinen Haushalt mit nega-
tivem Ergebnis. Kressbronn a. B. stehe für eine vernünftige Fi-
nanzpolitik, die auch nachfolgenden Generationen nicht jeden 
Handlungsspielraum nehme. Dem Gemeinderat dankte er für 
seine Unterstützung.
Stefan Fehringer, BWV-Fraktion, freute sich, dass Kressbronn 
a. B. im Gegensatz zu anderen Kommunen noch in der Lage sei, 
finanziell zu gestalten und nicht nur zu verwalten, aber auch 
hier werde die Luft dünner. Daher müsse man Prioritäten set-
zen. Die Investitionen stünden zum einen für die Erfüllung der 
Pflichtaufgaben, wie der Bau von Kinderbetreuungseinrichtun-
gen, aber auch für die qualitative Aufwertung des Schulstand-
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Kultur und Tourismus

Konzertabend mit Veronika Vetter und Clemens 
Müller: Winterreise – Franz Schubert (1797 – 1828)
Die Winterreise von Franz Schubert zählt ohne Frage zu den 
bedeutendsten Liederzyklen des deutschen Kunstliedes. Die 
Textgrundlage von Wilhelm Müller vertonte Schubert 1827, 
nur ein Jahr vor seinem frühen Tod. Für das sich neu gefun-

dene Liedduo, bestehend aus 
Veronika Vetter und Clemens 
Müller, war sofort klar, dass 
dieses bedeutende Werk das 
erste gemeinsame Projekt 
sein wird. Text und Kompo-
sition sind so vielschichtig, 
dass nicht nur die Künstler 
auf der Bühne, sondern ins-
besondere das Publikum auf 
allen Ebenen berührt wird. 
Durch Schuberts feinsinnige 
Vertonung wird man in eine 
verzauberte Winterwelt ent-
führt, derer man sich nur 
schwer entziehen kann. Es 
entsteht eine Stimmung, die 
den Zuhörer einlädt, sich 
mit der Einsamkeit und Zer-

rissenheit des lyrischen Ichs zu identifizieren. Die gebürtige 
deutsche, im Schweizer Rheintal lebende Sopranistin Veronika 
Vetter zog es nach abgeschlossenen Studien am Landeskon-
servatorium Feldkirch und der HMdK Stuttgart wieder an den 
Bodensee zurück. An der Musikschule in Feldkirch ist sie als 
Gesangspädagogin tätig und ist fester Bestandteil der Konzert-
szene im Dreiländereck. Das Interesse und die Leidenschaft für 
das Kunstlied, im Speziellen für Schubert, ist Thomas Seybold 
(Stuttgart) zuzuschreiben. Clemens Müller wurde in Tübingen 
geboren. Nach seinem Abitur studierte er zunächst Klavier an 
den Musikhochschulen Trossingen bei Tomislav Nedelkovic-
Baynov und in Saarbrücken bei Thomas Duis. Parallel dazu ab-
solvierte er ein Studium in Liedgestaltung und Kammermusik 
in Trossingen und Berlin. Zu seinen prägendsten Lehrern gehö-
ren dabei Wolfram Rieger, Irwin Gage und Peter Nelson. Beide 
Bereiche seines Studiums schloss er mit dem Konzertexamen 
ab. Derzeit unterrichtet Clemens Müller an der Musikhoch-
schule Trossingen und als Professor am Vorarlberger Landes-
konservatorium in Feldkirch.
Freitag, 19. Januar 2024, 19:30 Uhr und Samstag, 20. Ja-
nuar 2024, 18:00 Uhr, St.-Gallus-Saal, Musikschule Gatt-
nau, Pfarrweg 3, 88079 Kressbronn a. B.
Eintritt: Vorverkauf: Regulär: 16,00 €, Ermäßigt für Mitglieder 
der Kressbronner Kulturgemeinschaft, Gäste mit Echt-Boden-
see-Card, Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte mit Kennzeichen 
„B“, Schüler und Studenten und Onlineticket: 14,00 € 
Abendkasse: Regulär: 18,00 €, Ermäßigt: 16,00 €
Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information im Kress-
bronner Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30 sowie unter www.
reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.
Freie Platzwahl, Einlass jeweils 30 min. vor Veranstaltungs-
beginn. Mit Getränkebewirtung durch den Förderverein der 
Jugendmusikschule vor und nach der Veranstaltung sowie in 
der Pause.  

der Infrastruktur sowie für das Erreichen der Klimaziele. Die 
SPD stimme dem Haushalt zu.
Martina Knappert-Hiese (GUBB) schloss sich ihren Vorred-
nern an und stimmte ebenfalls dem Haushalt zu. In diesem Zu-
sammenhang ging sie auch auf die aktuelle Flüchtlingssituation 
ein und warnte, dass es nicht ausreichend sei, Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen. Insbesondere bei den Sprachkursen und 
der medizinischen Versorgung bestehe großer Handlungsbe-
darf. Aufgrund der Klimakrise rechne sie mit weiteren Flücht-
lingswellen. 
Gemeinderat und Bürgermeister dankten dem Team der Ge-
meindefinanzen einstimmig für die administrative Ausarbei-
tung des Haushaltsplans 2024.

Hinweis:
Die Gemeinde Kressbronn a. B. möchte die Bürgerinnen und 
Bürger über die Arbeit in Gemeinderat und Ausschüssen zeit-
nah und transparent informieren. Auf dem Sitzungsportal, das 
für die Öffentlichkeit freigeschaltet ist, können die Tagesord-
nungen zu sämtlichen öffentlichen Sitzungen sowie die entspre-
chenden Sitzungsunterlagen eingesehen werden. Die Sitzungs-
unterlagen stehen dort eine Woche vor der jeweiligen Sitzung 
zum Abruf auf der Homepage der Gemeinde online zur Ver-
fügung. Informationen zu vergangenen Sitzungen können dort 
abgerufen oder auch nach Stichworten recherchiert werden. 
Schauen Sie rein und informieren Sie sich, denn nur gut infor-
mierte Bürgerinnen und Bürger können sich eine eigene Mei-
nung bilden.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Die perfekte (klimafreundliche) Pasta
Die perfekte Pasta schmeckt nicht nur, sondern spart auch 
Energie. So kocht man energiesparend: Die richtige Topfgröße 
ist entscheidend – so klein wie möglich. Ein Topf mit Deckel ist 
bekanntlich ein glücklicher Topf: Ein passender Deckel spart 
bis zu 60 Prozent der Energie. Wichtig ist, dass man im Was-
serkocher nur die Menge Wasser, die der Topf braucht, erhitzt. 
Dünne Nudeln garen schneller. Wer eine Fertigsauce verwen-
det, kann sie nach dem Abgießen vom Wasser direkt zu den hei-
ßen Nudeln geben. Dadurch spart man einen zusätzlichen Topf 
und muss nicht auf das Abkühlen der heißen Nudeln warten. 
Den Herd kann man einige Minuten vor dem Ende der Kochzeit 
ausschalten. Die Restwärme reicht oft aus, um das Essen fertig 
zu garen. Guten Appetit! 
Quelle: greenpeace

Abfuhrkalender

Restmüll 
am Dienstag, 16. Januar

Gelber Sack 
am Mittwoch, 17. Januar
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minalromanen und Kurzgeschichten, die auch mehrfach mit 
großem Erfolg für Kino und Fernsehen verfilmt sowie für die 
Bühne adaptiert wurden. 
Freitag, 23. Februar 2024 um 19:30 Uhr und Sonntag, 25. 
Februar 2024 um 17:00 Uhr, Schloss Gießen, Gießen 1, 
88079 Kressbronn a. B. 
Eintritt: Vorverkauf: 14,00 € Normalpreis, 12,00 € ermäßigt 
für Mitglieder der Kressbronner Kulturgemeinschaft, Gäste 
mit Echt-Bodensee-Card, Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte 
mit Kennzeichen „B“, Schüler und Studenten und Onlineticket. 
Abendkasse: 16,00 € Normalpreis, 14,00 € ermäßigt 
Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information im Bahnhof, 
Nonnenbacher Weg 30 sowie bei allen Reservix-Vorverkaufs-
stellen sowie online unter www.reservix.de. Einlass jeweils 60 
min. vor Veranstaltungsbeginn, freie Platzwahl! Mit Getränke-
bewirtung vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause. 
Bitte beachten Sie, dass die Lesung im Veranstaltungssaal auf 
dem Schloss stattfindet und keine Schlossführung bzw. -besich-
tigung an den Veranstaltungsabenden angeboten werden kann.

Kinoabend in der Aula der Nonnenbachschule: 

„Die einfachen Dinge“ - zwei Männer und die Ruhe am Berg
In der idyllischen 
Bergeinsamkeit der 
französischen Alpen 
begegnen sich zwei 
Männer, die sich kaum 
besser verstehen als 
Hund und Katz. Vin-
cent (Lambert Wilson) 
ist ein international 
berühmter Tech-Un-
ternehmer, ständig 
auf Achse und auf der 
Jagd nach neuen Ent-
wicklungsprojekten. 
Schlafen hat in sei-
nem Tagesablauf im 
Grunde nichts verlo-
ren. Doch kaum liegt 
er in der Hängematte 
des Einsiedlers Pierre 
(Grégory Gadebois), schläft er in der frischen Bergluft ein wie 
ein Reha-Patient. Pierre, der seine Karriere als Meeresbiologe 
aufgab, um sich auf dem Berg selbst zu versorgen, kann Vin-
cent im Wachzustand ohnehin kaum ertragen. Das aufgeregte 
Geplapper geht ihm auf die Nerven. Frankreich 2023, 95 Mi-
nuten, FSK 0
Donnerstag, 15. Februar 2024, 19:30 Uhr, Aula der Nonnen-
bachschule, 88079 Kressbronn am Bodensee
Eintritt: Nur Abendkasse: Normalpreis: 6,00 €, Ermäßigt für 
Mitglieder der Kressbronner Kulturgemeinschaft, Inhaber der 
ECHT Bodensee Card, Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte mit 
Kennzeichen „B“, Schüler und Studenten: 5,00 € 
Einlass ab 19:00 Uhr, freie Platzwahl, ohne Bewirtung. Park-
möglichkeiten an der Festhalle (Zufahrt über Hemigkofener 
Str./ Untermühleweg)

Vortragsreihe mit Dr. med. Manuel Hagen

„Gesund und fit durchs Leben – was kann ich tun?“
Die Krankheitsprävention 
ist ein Stiefkind des deut-
schen Gesundheitswesens. 
Trotz hoher Ausgaben sta-
gniert die Lebenserwar-
tung und schneidet im 
europäischen Vergleich 
nur durchschnittlich ab. 
Eine wesentliche Ursache 
dafür ist, dass die Krank-
heitsvorbeugung im Ge-
sundheitssystem zu wenig 
Beachtung findet. 
Ein gesunder Lebensstil 
mit ausreichend Bewegung 
und gesunder Ernährung 
spielt hierbei eine Schlüs-
selrolle. Doch wie viel Einfluss hat mein Verhalten auf meine 
Gesundheit? Gibt es konkrete Empfehlungen und wie setzte ich 
diese am besten praktisch um?
In der Vortragsreihe „Medizin der Zukunft – proaktiv statt re-
aktiv“ möchte Referent Dr. med. Manuel Hagen zu diesen Fra-
gen interessante Fakten und wertvolle Ratschläge für den All-
tag geben und anschließend mit Ihnen diskutieren.
Der Kressbronner Dr. med. Manuel Hagen absolvierte seine 
medizinische Ausbildung am Universitätsklinikum Erlangen 
in den Fachbereichen Neurologie und Kardiologie und arbei-
tet aktuell als Allgemeinmediziner in einer Hausarztpraxis in 
Tettnang. 
Mittwoch, 17.01.2024, 19:00 Uhr,  
Thema: „Warum Prävention so wichtig ist“, 
Mittwoch, 21.02.2024, 19:00 Uhr  
Thema: „Körperliche Aktivität im Alltag“, 
Mittwoch, 20.03.2024, 19:00 Uhr 
Thema: „Einfache Grundregeln für eine gesunde Ernährung“, 
Mehrzweckraum Gemeindebücherei, Hemigkofener Str. 11, 
88079 Kressbronn a. B. Eintritt frei. Ohne Voranmeldung.
eine Veranstaltungsreihe der Gemeinde Kressbronn a. B. in 
Kooperation mit der Volkshochschule Bodenseekreis

Agatha Christie: „Ein diplomatischer Zwischen-
fall“ – Lesung mit Arnd Bitsch auf Schloss Gießen
Mit Diplomatie und seinen 
berühmten kleinen grauen 
Zellen gelingt es Hercule Poi-
rot, gleich zwei Probleme auf 
einmal zu lösen: den kostba-
ren Rubin wiederzuerlangen, 
dessen Verlust ein orientali-
sches Reich in politische Wir-
ren stürzen würde, und die 
junge Sarah Lacey vor einer 
törichten Heirat zu bewahren.
Agatha Mary Clarissa Chris-
tie (1890-1976) gehört zu den 
erfolgreichsten Autorinnen 
der Literaturgeschichte. Be-
kannt wurde sie vor allem durch eine große Anzahl von Kri-
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Die einfachen Dinge 
Keiner hat einen so vollen Terminkalender 
wie Vincent Delcourt. Als er eines Tages mit 
seinem Cabrio auf einer Bergstraße eine 
Panne hat, ist das zuerst eine Katastrophe. 
Als ihm jedoch der wortkarge Pierre zu Hilfe 
kommt, der in der Nähe wohnt, wendet sich 
das Blatt. Die Gastfreundschaft von Pierre 
und sein eigenwilliger Humor faszinieren 
Pierre. Vincent beginnt, sein bisheriges 
Leben infrage zu stellen und sieht ein, dass 
er eine Pause braucht.                                                 
Vor einer atemberaubenden Bergkulisse 
erzählt der Film von einer besonderen 
Freundschaft, der heilenden Wirkung 
sommerlicher Landluft und dem Glück, 
das abseits vom Großstadtleben zu finden 
ist.                                               Regie: Éric Besnard 
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Eintritt: 6,00 € 
(ermäßigt 5,00 €,      
nur Abendkasse) 

Donnerstag,15. Februar 2024 

Anzeigen bringen Erfolg!
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Gemeindebücherei

Mit spannenden Krimis ins neue Jahr

Tess Gerritsen: Spy-Coast – Die Spionin
Über Maggie Bird kann man einiges erzählen: Sie züchtet Hüh-
ner, ist eine zuvorkommende Nachbarin und lebt ein ruhiges Le-
ben im idyllischen Purity in Maine. Die scheinbar durchschnitt-
liche Sechzigjährige besucht regelmäßig einen Buchclub, wo 
sie mit ihren ebenfalls pensionierten Freunden Martinis trinkt 
– gerührt, nicht geschüttelt. Sie kann hervorragend mit einem
Gewehr umgehen. Und sie spricht nie über ihre Vergangenheit.
Als eines Tages eine tote Frau in ihrer Auffahrt liegt, ist Maggie
sofort klar: Dies ist eine Nachricht aus der »guten alten Zeit«.
Vor sechzehn Jahren arbeitete sie für die CIA, und nun scheint
die Vergangenheit sie eingeholt zu haben. Zusammen mit ihren
Freunden aus dem Buchclub – alles ehemalige Spione wie sie –
nimmt Maggie die Ermittlungen auf, denn sie alle wissen: Für
die lokale Polizei ist dieser Fall eine Nummer zu groß …

Catalina Ferrera: Salvador und das schwarze Herz
Salvador de la Siera hat gerade erst die Zusage für seinen neuen 
Job als Inselpolizist bekommen, da muss er sich schon auf die 
Fähre nach Ibiza begeben. Paolo de Angelo – Hippie-Legende 
und einflussreicher Umweltschützer – ist tot.
Eigentlich wollte Salvador es nach seiner Zeit bei Interpol ru-
higer angehen lassen. Auch seinen Kollegen hat er sich etwas 
anders vorgestellt. Denn der Toni, der ihm zur Seite gestellt 
wird, ist eine quirlige Frau Anfang dreißig mit wilden Locken, 
einem charmanten Lächeln und einem halsbrecherischen Fahr-
stil. Dafür kennt sie fast jeden Stein auf der Insel, was die Er-
mittlungen sehr erleichtert. Je mehr Details Salvador und Toni 
ans Tageslicht befördern, desto deutlicher wird, dass sich das 
Opfer mit seinen Projekten nicht nur Freunde gemacht hat. Bald 
wird den Ermittlern klar: Paolo de Angelo hatte mehr als nur 
ein Geheimnis. Und mehr als nur ein Gesicht.

Lukas Erler: Das falsche Opfer
An einem lauen Sommerabend findet Carla Winter auf den 
Stufen vor ihrem Haus eine Frau. Mit einem blutbeschmierten 
Küchenmesser in der Hand. Tief verstört gesteht sie, dass sie 
ihren gewalttätigen Freund umgebracht hat. Im Krankenhaus 
scheint sich die Geschichte von Natascha Berling zu bestätigen. 
Carla übernimmt die Verteidigung. Doch sie ist nicht die Ein-
zige, die sich für den Fall interessiert. Auch die rechtskonser-
vative Presse stürzt sich darauf, denn bei dem Toten handelt 
es sich um einen muslimischen Mann arabischer Herkunft, der 
schon früher durch Gewaltdelikte aktenkundig geworden ist. 
Während die rassistische Hetze in den sozialen Medien hoch-
kocht, versucht Carla einen kühlen Kopf zu bewahren. Dann 
taucht plötzlich ein anonymer Hinweis in der Kanzlei auf: »Die 
Schlampe lügt wie gedruckt.« Carla setzt ihren neuen Mitarbei-
ter Ritchie Lambert auf die Sache an. Und tatsächlich: Natascha 
Berling ist nicht die, die sie zu sein vorgibt.

Unserer Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag 10:00 bis 12:00 und 15:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 15:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 10:00 bis 12:00 und 16:00 bis 19:00 Uhr
Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr

Ende Amtlicher Teil




